
 

Ordentliche Hauptversammlung 
Symrise Aktiengesellschaft 

Holzminden 
Wertpapier-Kennnummer: SYM999 

ISIN DE000SYM9999 
am Dienstag, den 20. Mai 2025, 

um 10:00 Uhr MESZ 
RECHTE DER AKTIONÄRE NACH §§ 122 ABSATZ 2, 126 ABSATZ 1, 127, 131 ABSATZ 1 
AKTG 
Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Absatz 2 AktG 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals oder einen anteiligen Betrag am 
Grundkapital von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die 
Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen ist schriftlich 
unter der folgenden Adresse an die Gesellschaft zu richten:  
Symrise AG 
Vorstand 
z. Hd. Group Legal Affairs 
Mühlenfeldstraße 1 
37603 Holzminden 
Es muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen; der Tag 
des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind nicht mitzurechnen. Letztmöglicher 
Zugangstermin ist somit Samstag, der 19. April 2025, 24:00 Uhr MESZ. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Die Antragsteller 
haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des 
Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über den Antrag halten (vgl. § 122 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 Satz 1 AktG). § 121 
Absatz 7 AktG ist entsprechend anzuwenden. Dem Eigentum steht ein Anspruch auf 
Übereignung gegen ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut, ein Wertpapierinstitut 
oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes 
über das Kreditwesen tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines 
Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von 
seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer 
Gemeinschaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat 
(vgl. § 70 AktG). 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach Zugang 
des Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht, gemäß § 125 Absatz 1 den Aktionären 
und Intermediären und Vereinigungen von Aktionären, die die Mitteilung verlangt oder in der 
letzten Hauptversammlung Stimmrechte ausgeübt haben, mitgeteilt und solchen Medien 
zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der 
gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unverzüglich im Internet 
unter 

www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung 
bekanntgemacht und den Aktionären mitgeteilt. 

http://www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung


 

Über den im Rahmen einer zulässigen Tagesordnungsergänzung bekannt gemachten 
Beschlussvorschlag wird während der Hauptversammlung abgestimmt werden. 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Absatz 1, 127 AktG 
Aktionäre können der Gesellschaft Gegenanträge zu den Beschlussvorschlägen von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Tagesordnungspunkten und Wahlvorschläge 
zu Tagesordnungspunkt 5 (Wahl des Abschlussprüfers) übermitteln. Zugänglich zu 
machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden bei Nachweis der 
Aktionärseigenschaft unverzüglich im Internet einschließlich des Namens des Aktionärs, im 
Falle von Anträgen einer etwaigen Begründung, einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung und gegebenenfalls versehen mit den nach § 127 Satz 4 AktG zu ergänzenden 
Inhalten unter 

www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung 
veröffentlicht, wenn sie mindestens 14 Tage vor der Versammlung, das heißt spätestens bis 
zum Montag, den 5. Mai 2025, 24:00 Uhr MESZ, der Gesellschaft ausschließlich an die 
folgende Adresse übersandt wurden: 
Symrise AG 
Vorstand 
z. Hd. Group Legal Affairs 
Mühlenfeldstraße 1 
D-37603 Holzminden 
E-Mail: LegalAdvice@symrise.com 
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 
Wahlvorschläge werden zudem nur zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, ausgeübten 
Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Person enthalten. Wahlvorschläge von Aktionären 
brauchen nach § 127 Satz 2 AktG nicht begründet zu werden. 
Die Gesellschaft kann davon absehen, einen Gegenantrag und seine Begründung bzw. 
einen Wahlvorschlag zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des 
§§ 127 Satz 1, 126 Absatz 2 AktG vorliegt. Die Ausschlusstatbestände sind auf der 
Internetseite der Gesellschaft unter 

www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung 
dargestellt. 
Eine Abstimmung über einen Gegenantrag bzw. Gegenvorschlag zu einem Wahlvorschlag in 
der Hauptversammlung setzt voraus, dass der Gegenantrag bzw. Gegenvorschlag zu einem 
Wahlvorschlag während der Hauptversammlung mündlich gestellt wird. 
Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung mündliche Gegenanträge 
zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Gegenvorschläge zu Wahlvorschlägen 
auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt. 
Auskunftsrecht nach § 131 Absatz 1 AktG 
In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär und Aktionärsvertreter vom Vorstand Auskunft 
über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachgemäßen 
Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist (vgl. § 131 Absatz 1 AktG). 
Das Auskunftsrecht erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen 
der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und 
der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Auskunftsverlangen sind in der 

http://www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung
http://www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung


 

Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen der Aussprache zu stellen. 
Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 
entsprechen. Unter den in § 131 Absatz 3 AktG genannten Voraussetzungen darf der 
Vorstand die Auskunft verweigern. Gemäß § 131 Absatz 2 Satz 2 AktG i. V. m. § 18 Absatz 3 
Satz 1 der Satzung der Gesellschaft kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht 
der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn 
oder während der Hauptversammlung einen zeitlich angemessenen Rahmen für den Verlauf 
der Hauptversammlung, für einzelne Tagesordnungspunkte und für einzelne Redner zu 
setzen. 
Weitergehende Informationen 
Weitergehende Unterlagen und Erläuterungen, einschließlich der Informationen nach 
§ 124a AktG, finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung 

http://www.symrise.com/de/investoren/hauptversammlung

